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Leistungsschlüssel 99050053001000, 99050053001000

Leistungsbezeichnung I Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Schaustellung von
Personen Erteilung

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 2/3b - Bund: Regelung, Land: Ausführungsvorschriften,
Kommune: Vollzug

Quellredaktion Saarland

Freigabestatus Katalog fachlich freigegeben (gold)

Freigabestatus Bibliothek fachlich freigegeben (silber)

Begriffe im Kontext

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Gewerbe (050)

Verrichtungskennung Erteilung (001)

SDG-Informationsbereich Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder

Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Schaustellung von Personen Erteilung Heruntergeladen am
99050053001000, 99050053001000 06.07.2025 1



Modul Sachverhalt

Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und
Führung eines Unternehmens

Lagen Portalverbund Anmeldepflichten (2010100), Erlaubnisse und
Genehmigungen (2010400)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am 30.06.2025

Fachlich freigegen durch Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und
Energie

Handlungsgrundlage • § 33a Gewerbeordnung

Teaser Wenn Sie in Ihren Geschäftsräumen gewerbsmäßig
Schaustellungen von Personen veranstalten oder für
deren Veranstaltung Ihre Geschäftsräume zur
Verfügung stellen möchten, benötigen Sie hierfür eine
Erlaubnis.

Volltext Wenn Sie in Ihren Geschäftsräumen gewerbsmäßig
eine Veranstaltung zur Schaustellung von Personen wie
beispielsweise Striptease oder Tabledance
durchführen wollen, benötigen Sie hierfür eine
Erlaubnis.

Auch wenn Sie Ihre Geschäftsräume für eine solche
Veranstaltung zur Verfügung stellen möchten,
benötigen Sie eine entsprechende Erlaubnis.

Sie gilt generell nur für den genannten Raum und den
Antragsteller persönlich.

Darbietungen mit überwiegend künstlerischem,
sportlichem, akrobatischem oder ähnlichem Charakter
sind von der Erlaubnispflicht befreit.

Es wird nicht auf öffentliche Veranstaltungen
abgestellt, so dass auch Darbietungen vor nur einem
Zuschauer erfasst werden.

In der Regel wird die Erlaubnis zur Schaustellung von
Personen unbefristet erteilt. Sie kann jedoch auch
befristet erteilt werden. Möchten Sie eine

Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Schaustellung von Personen Erteilung Heruntergeladen am
99050053001000, 99050053001000 06.07.2025 2



Modul Sachverhalt

Verlängerung beantragen, so gelten dafür dieselben
Voraussetzungen wie für die erstmalige Erteilung der
Erlaubnis.

Die Erlaubnis ist personen- und raumgebunden. Sie
kann für einzelne aber auch für regelmäßige
Veranstaltungen erteilt werden. Die Erlaubnis kann mit
Auflagen (auch nachträglich) verbunden werden,
soweit dies zum Schutze der Allgemeinheit, der Gäste
oder der Bewohner des Betriebsgrundstücks oder der
Nachbargrundstücke vor Gefahren, erheblichen
Nachteilen oder erheblichen Belästigungen
erforderlich ist.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis sind:

1. Sie müssen die für den Gewerbebetrieb
erforderliche Zuverlässigkeit besitzen.
2. Die Schaustellungen dürfen den guten Sitten nicht
zuwiderlaufen.
3. Der Gewerbebetrieb darf im Hinblick auf seine
örtliche Lage oder auf die Verwendung der Räume
nicht dem öffentlichen Interesse widersprechen, etwa
wenn dieser schädlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) oder sonst erhebliche Nachteile, Gefahren
oder Belästigungen für die Allgemeinheit befürchten
lässt.

Kosten Die Gebühren für die Erlaubnis zur gewerbsmäßigen
Veranstaltung von Schaustellungen von Personen
(§33a GewO) für einmalige Vorführungen solcher Art
liegen derzeit zwischen 60 und 800 Euro.

Sie erhalten dazu einen Gebührenbescheid.

Die Verwaltungsgebühren werden gem. dem Gesetz
über die Erhebung von Verwaltungs- und
Benutzungsgebühren im Saarland (SaarlGebG) in
Verbindung mit dem Allgemeinen Gebührenverzeichnis
für das Saarland (GebVerz) festgesetzt (hier: Ziffer
385.11).
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Bei Ablehnung:

Wird ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung vor
deren Vollendung zurückgenommen, so ist je nach
dem bereits entstandenen Aufwand bis zu 75 vom
Hundert der vollen Gebühr zu zahlen (§ 9 Abs. 2
SaarlGebG).

Verfahrensablauf 1. Die Erlaubnis für die zur Schaustellung von Personen
müssen Sie bei der zuständigen Behörde beantragen.
2. Nach der Prüfung erhalten Sie entweder die
Erlaubnis oder einen Ablehnungsbescheid. Eine
Erlaubnis kann mit bestimmten Auflagen verbunden
sein.

Bearbeitungsdauer Die Erlaubnis gilt als erteilt, wenn die Behörde nicht
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Eingang
der vollständigen Unterlagen über Ihren Antrag
entschieden hat.

Frist • Die Erlaubnis muss vor Betriebsbeginn erteilt sein,
eine rechtzeitige Antragstellung ist daher erforderlich. •
Die Erlaubnis gilt als erteilt, wenn die Behörde nicht
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Eingang
der vollständigen Unterlagen über Ihren Antrag
entschieden hat.

weiterführende
Informationen

Hinweise • Die Erlaubnis ist unabhängig von einer ggf. ansonsten
noch erforderlichen Anzeige des Gaststättengewerbes.
• Der Verstoß gegen die Erlaubnispflicht und die
Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Auflage
können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße
geahndet werden; eine beharrliche Wiederholung des
Verstoßes gegen die Erlaubnispflicht kann als Vergehen
mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden.
• Die Erlaubnis erlischt, wenn die Inhaberin oder der
Inhaber innerhalb eines Jahres nach deren Erteilung
den Betrieb nicht begonnen oder während eines
Zeitraumes von einem Jahr nicht mehr ausgeübt hat.
• Für die Verlängerung einer befristeten Erlaubnis
müssen die Voraussetzungen neu geprüft werden,
daher entspricht eine Verlängerung einer
Neubeantragung.
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Rechtsbehelf Gegen den Bescheid kann Widerspruch bei der
zuständigen Behörde eingereicht werden.

Entsprechende Hinweise zum Rechtsbehelf finden Sie
im Bescheid.

Kurztext Wenn Sie in Ihren Geschäftsräumen gewerbsmäßig
Schaustellungen von Personen veranstalten oder für
deren Veranstaltung Ihre Geschäftsräume zur
Verfügung stellen möchten, benötigen Sie hierfür eine
Erlaubnis.

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle Die Zuständigkeit liegt im Saarland bei den
Kommunen.

Formulare Formulare: ja

Onlineverfahren möglich: ja

Schriftform erforderlich: nein

Persönliches Erscheinen nötig: nein

Ursprungsportal Permit for the commercial exhibition of persons
Issuance, Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Schaustellung
von Personen Erteilung
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